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S i t z u n g s v o r l a g e  
 
Drucksache Nr. 574/2019  Teningen, den 18. Dezember 2019 
 

 
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 (Soziales, Bildung, Familie, Bürgerservice) 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Technischer Ausschuss (nicht öffentlich) 16.01.2020 Vorberatung 
Gemeinderat (öffentlich) 28.01.2020 Beschlussfassung 

 
 

 
 
Betreff: 
 
Einführung von verkehrsberuhigten Bereichen in der Vulpiusstraße, in der Weinstraße und 
im Seeweg im Ortsteil Nimburg 
 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, in der Vulpiusstraße, in der Weinstraße und im Seeweg im 
Ortsteil Nimburg die Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen zu beantragen. 
 
(Vorschlag des Technischen Ausschusses: 11 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen) 
 
 
 
Erläuterung: 
 
Die Voraussetzungen für die Einführung von verkehrsberuhigten Bereichen sind in der 
Vulpiusstraße, in der Weinstraße und im Seeweg im Ortsteil Nimburg erfüllt. Der 
Fahrzeugverkehr spielt in diesen Straßen eine untergeordnete Rolle und die 
Aufenthaltsfunktion überwiegt.  
 
Außerdem verfügen die Straßen über keinen Gehweg und sind so eng, dass in diesen 
Straßen nicht geparkt werden darf, da die erforderliche Restfahrbahnbreite nicht 
eingehalten werden kann. 
 
Die umliegenden Straßen wie die Turmstraße, der Eichelweg und teilweise die 
Klausenstraße sind bereits als verkehrsberuhigte Bereiche ausgewiesen. 
 
Die Angelegenheit wurde seitens der Verwaltung mit dem Straßenverkehrsamt und der 
Verkehrspolizei Freiburg bei einem Ortstermin begutachtet. Die Verwaltung schlägt vor, 
diese Verkehrsregelung bei der Straßenverkehrsbehörde zu beantragen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
ca. 1000 Euro 
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